
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der NedZink GmbH

1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1  Für alle unsere Lieferungen, Leistungen, einschließlich Auskünfte und 

Angebote gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „AVL“ genannt). Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern (nach-
folgend auch „Besteller“ genannt) über die von uns angebotenen Lie-
ferungen und Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Besteller, selbst wenn wir 
uns in Zukunft nicht nochmals ausdrücklich auf diese berufen und diese 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

1.2  Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Dritter finden keine Anwen-
dung und diesen wird hiermit widersprochen. Selbst wenn wir auf ein 
Schriftstück Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Bestellers 
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Ein-
verständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

1.3  Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstel-
lende Bedeutung. Auch ohne derartige Klarstellungen gelten daher die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVL nicht unmittelbar ab-
geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2.  Angebot, Vertragsschluss, Leistungsinhalt  
(Maße, Gewichte, Liefermengen)

2.1  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn wir dem Besteller Katalo-
ge, Prospekte, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form 
– überlassen haben.

2.2  Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches Ver-
tragsangebot. Wir sind berechtigt, Bestellungen, Aufträge oder sonstige 
Vertragsangebote des Bestellers innerhalb von 14 Tagen nach ihrem 
Zugang anzunehmen. Die Annahme des Vertragsangebotes wird von 
uns (z.B. durch Auftragsbestätigung) in Textform (Brief, Fax oder E-Mail) 
erklärt.

2.3  Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Besteller ist der in Textform geschlossene Vertrag einschließlich die-
ser AVL sowie unserer ergänzenden Informationen zu Produkteigen-
schaften und zu Verarbeitung/Montage/Transport etc. (abrufbar unter  
www.NedZink.com/de unter der Rubrik „Technische Informationen“). 
Dieser gibt sämtliche zwischen den Parteien getroffenen Abreden zum 
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Vor Abschluss dieses Vertrags 
von uns mündlich getroffene Auskünfte und Zusagen sind rechtlich un-
verbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch 
den Vertrag in Textform ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus 
ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

2.4  Ergänzungen und Abänderungen der zwischen den Parteien getroffenen 
Vereinbarungen einschließlich dieser AVL bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Textform.

2.5  Nach Vertragsschluss erfolgte Änderungswünsche des Bestellers können 
von uns nur berücksichtigt werden, wenn dies mit Rücksicht auf unsere 
anderweitigen vertraglichen Verpflichtungen möglich ist. Der Besteller hat 
die aufgrund dieser Änderungen verursachten Mehrkosten zu tragen. Auf-
grund der Änderungswünsche eintretende Verzögerungen bei der Fertig-
stellung und Lieferung der Ware haben wir nicht zu vertreten.

2.6  Soweit wir die Ware nach den Vorgaben des Bestellers zu fertigen haben, 
hat der Besteller seiner Bestellung ausführliche Zeichnungen mit Maß- 
und Toleranzangaben sowie ggf. Ausführungs- und Kontrollvorschriften 
beizufügen. Die Fertigung der Ware basiert auf den uns vom Besteller 
zur Verfügung gestellten Unterlagen. Eine Prüfung, ob die anhand der 
übermittelten Angaben von uns erstellten Produkte für den vom Besteller 
beabsichtigten Verwendungszweck tauglich sind, nehmen wir ohne ge-
sonderte Vereinbarung nicht vor.

2.7  Die in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen enthaltenen An-
gaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Toleranzen, Farbgebung und technische Daten) 
sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Abbildungen und Zeichnun-
gen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 

sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder 
Leistung. Handelsübliche Abweichungen und sonstige Konstruktions 
oder Formänderungen der Liefergegenstände sowie Abweichungen in 
der Gestaltung der Liefergegenstände aufgrund des technischen Fort-
schritts, aufgrund rechtlicher Vorschriften sowie zur Verbesserung der 
Liefergegenstände behalten wir uns vor, sofern die Liefergegenstände 
hierdurch nicht erheblich geändert werden und die Änderungen für den 
Besteller zumutbar sind. Handelsübliche Mehr- oder Minderlieferungen 
bis zum 10 v.H. der bestellten Auftragsmenge sind zulässig. Zur Abrech-
nung gelangt in jedem Fall die tatsächliche Liefermenge.

2.8  Ausfallmuster werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung an den Be-
steller übermittelt. Soweit wir dem Besteller Proben und andere Muster 
zur Verfügung stellen, dienen diese lediglich zur näheren Beschreibung 
und sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt.

2.9  An den von uns dem Besteller zur Verfügung gestellten Angebotsunterla-
gen, Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen und anderen Unterla-
gen behalten wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Der 
Besteller darf diese Unterlagen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 
weder Dritten zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst oder 
durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser 
Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

3.  Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, 
Zurückbehaltungsrecht

3.1  Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbe-
sondere in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Die Preise 
verstehen sich in EURO und gelten für den in der Auftragsbestätigung 
aufgeführten Lieferungs- und Leistungsumfang. Mehr- oder Sonderleis-
tungen werden von uns gesondert berechnet. 

3.2  Unsere Preise gelten ab Werk. Sie schließen gesetzliche Umsatzsteuer, 
 Verpackung, Fracht, Porto, Zölle, Versicherungen und sonstige Versand-
kosten nicht ein, es sei denn, es ist ausdrücklich Abweichendes vereinbart.

3.3  Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) hat inner-
halb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen. 
Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Geldeingang bei uns. 
Leistet der Besteller bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträ-
ge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen. Wir behalten uns die Gel-
tendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

3.4  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Ist 
Skonto vereinbart, so ist ein Skontoabzug nur dann zulässig, wenn der 
Besteller allen anderen Verpflichtungen uns gegenüber zuvor vollständig 
nachgekommen ist. Schecks und Wechsel werden von uns nur nach 
besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewährung 
angenommen. Diskont und Spesen sowie etwaige Protestkosten trägt 
der Besteller.

3.5  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise für die Teile einer Gesamt-
lieferung, die nach Ablauf von vier Monaten nach Vertragsabschluss zur 
Auslieferung vorgesehen sind, angemessen zu ändern, wenn zwischen 
Vertragsabschluss und dem vorgesehenen Liefertermin Preisänderungen 
für von uns zu beschaffendes Vormaterial um mehr als 5 % eintreten und 
sich diese Preisänderungen auf die Gesamtkosten der Ware auswirken. 
Dies werden wir dem Besteller unter Berücksichtigung der einzelnen Kos-
tenelemente und deren Bedeutung für den Gesamtpreis auf Verlangen 
nachweisen. Im Falle einer Preiserhöhung um mehr als 5 % ist der Bestel-
ler berechtigt, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt unserer Mitteilung 
vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als von uns noch Lieferungen und 
Leistungen zu erbringen sind.

3.6  Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurückbe-
haltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit 
die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.7  Sofern der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes 
Zahlungsziel überschreitet oder uns nach Abschluss des Vertrages Um-
stände bekannt werden, welche die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwür-
digkeit des Bestellers in Frage stellen und durch welche die Bezahlung 
unserer offenen Forderungen durch den Besteller aus dem jeweiligen 

Vertragsverhältnis gefährdet wird, sind wir berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen oder Leistungen unter Abänderung der getroffenen 
Vereinbarungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung aus-
zuführen oder zu erbringen und die gesamte bestehende Restschuld des 
Bestellers sofort fällig zu stellen.

4. Lieferung, Versendungskauf, Lieferfrist, Lieferverzögerung
4.1  Lieferungen erfolgen ab Werk. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers 

wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versen-
dungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir im Falle 
des Versendungskaufs berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) nach pflichtgemä-
ßem Ermessen selbst zu bestimmen. Die Sendung wird von uns nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und auf seine Kosten gegen 
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige 
versicherbare Risiken versichert.

4.2  Die von uns in Aussicht gestellten Fristen und Termine für Lieferungen 
und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrück-
lich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spe-
diteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
Andernfalls ist die Lieferfrist eingehalten, wenn dem Besteller die Ver-
sandbereitschaft mitgeteilt wurde. 

4.3  Die Lieferfrist beginnt frühestens nach Eingang aller uns für die Ausfüh-
rung des Auftrags vom Besteller zu überlassenden Unterlagen und bei-
zustellenden Materialien. Werden Materialien vom Besteller beigestellt, 
so sind diese auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen 
Mengenzuschlag rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit an uns 
zu liefern.

4.4  Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestellers – 
vom Besteller eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen mindestens um 
den Zeitraum verlangen, in dem der Besteller uns gegenüber seinen 
vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

4.5  Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerun-
gen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse außerhalb unserer 
Kontrolle eintreten, wie z.B. Gewaltanwendungen Dritter gegen Personen 
oder Sachen – auch bei unseren Lieferanten –, hoheitliche Eingriffe ein-
schließlich währungs- und handelspolitischer Maßnahmen, Schwierigkei-
ten in der Material- oder Energiebeschaffung und sonstige von uns nicht 
zu vertretende Betriebsstörungen bei uns oder unseren Lieferanten, Trans-
portverzögerungen, Streik und rechtmäßige Aussperrungen bei uns, un-
seren Lieferanten oder Transportunternehmen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von not-
wendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder 
die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung we-
sentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht 
nur von vorübergehender Dauer, d.h. von mehr als 90 Tagen, ist, sind wir 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 
Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschieben 
sich die Lieferungs- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behin-
derung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegen-
über uns vom Vertrag zurücktreten. 

4.6  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der  vereinbarten 
Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn 

 -  die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des vertraglichen  
Bestimmungszwecks verwendbar ist und

 - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 
 -  dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand entsteht 

(es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

4.7  Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich – soweit vorstehend nichts 
anderes geregelt ist – nach den gesetzlichen Bestimmungen. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. 

4.8  Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grund,  unmöglich, so ist 



unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. 4.9 und 7 
dieser AVL beschränkt.

4.9  Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Besteller pauschalierten Ersatz 
seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für 
jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises 
(Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Lieferwertes der ver-
spätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem 
Besteller kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als 
vorstehende Pauschale entstanden ist.

5. Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme
5.1  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist un-

ser Sitz in 46047 Oberhausen (Deutschland), soweit nicht ausdrücklich 
Abweichendes bestimmt ist.

5.2  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware (wobei der 
Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Besteller, den Spe-
diteur, Frachtführer auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir im Einzelfall weitere Leistungen (z.B. 
Installation) übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die 
Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Besteller liegt, 
geht die Gefahr von dem Tag an auf den Besteller über, an dem der 
Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Besteller angezeigt 
haben. Dasselbe gilt, wenn eine vereinbarte Menge innerhalb der ver-
einbarten Abruffrist nicht oder nicht vollständig vom Besteller abgerufen 
wurde. Sofern bei einer vereinbarten Lieferung auf Abruf eine Abruffrist 
nicht vereinbart wurde, müssen Abrufaufträge zur Lieferung innerhalb 
eines Jahres ab Vertragsschluss vom Besteller erteilt werden. 

5.3  Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwir-
kungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom 
Besteller zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des uns 
hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. 
Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Ent-
schädigung in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages der zu liefernden 
Ware pro abgelaufener Kalenderwoche, insgesamt jedoch höchstens 5 
% des Rechnungsbetrages. Der Nachweis eines höheren Schadens und 
unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwen-
dungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; 
die pauschale Entschädigung ist aber auf weitergehende Geldansprüche 
anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist.

5.4  Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenom-
men, wenn 

 - die Lieferung abgeschlossen ist,
 -  wir dies dem Besteller unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser 

Ziff. 5.4. mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,
 -  seit der Lieferung oder Installation 12 Werktage vergangen sind oder der 

Besteller mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in diesem 
Fall seit Lieferung oder Installation 6 Werktage vergangen sind und 

 -  der Besteller die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem ande-
ren Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung 
der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unter-
lassen hat. 

6. Beanstandungen, Gewährleistung, Sachmängel
6.1  Die von uns gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den 

Besteller oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu unter-
suchen. Die von uns gelieferte Ware gilt als genehmigt, wenn uns nicht 
eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 
anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sofortigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen 5 Werktagen nach Ablieferung der Ware oder 
ansonsten binnen 5 Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder 
jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Besteller bei nor-
maler Verwendung der Ware ohne nähere Untersuchung erkennbar war, 
schriftlich angezeigt hat. Auf unser Verlangen ist die beanstandete Ware 
frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten 
wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die 
Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem 
Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

6.2  Bei Sachmängeln der von uns gelieferten Ware sind wir nach unserer 
innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Beseiti-
gung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) verpflichtet und berechtigt. Unser Recht, die ge-
wählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. Der Besteller kann nur dann vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern, wenn die Nach-
erfüllung fehlgeschlagen oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Fehlgeschlagen ist die Nacher-
füllung, wenn zwei Nacherfüllungsversuche erfolglos geblieben sind oder 
die Nacherfüllung unmöglich oder für den Besteller unzumutbar ist.

6.3  Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen, die auf unserem Verschulden beruhen, bestehen nur 
nach Maßgabe von Ziff. 7. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

6.4  Eine im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung gebrauchter 
Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

7. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
7.1  Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher 
Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsver-
handlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf 
ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziff. 7. eingeschränkt. 

7.2  Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, ge-
setzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen 
Lieferung des von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstands 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Besteller die 
vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen 
oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Bestellers oder 
den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 

7.3  Soweit wir gem. Ziff. 7.2. dem Grund nach auf Schadensersatz haften, 
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als 
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die 
wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müs-
sen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 
Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands 
typischerweise zu erwarten sind. 

7.4  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten 
in gleichem Umfang zu Gunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

7.5  Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und 
diese Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem von uns geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

7.6  Die Einschränkungen dieser Ziff. 7. gelten nicht für unsere Haftung we-
gen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

8. Werkzeuge, Modelle und andere Formeneinrichtungen
8.1  Im Hinblick auf die im Rahmen der Herstellung von uns verwendeten 

oder zu diesem Zweck hergestellten Werkzeuge, Modelle oder sonsti-
gen Formeneinrichtungen stehen dem Besteller – soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde – keine Ansprüche und Rechte zu, selbst 
dann nicht, wenn er die diesbezüglichen Kosten ganz oder zum Teil trägt.

8.2  Werkzeuge, Modelle und andere Formeneinrichtungen verbleiben nach 
Abschluss des Auftrages in unserem Eigentum und können von uns 
nach Belieben verwendet werden.

8.3  Sofern nicht ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart 
wurde, dass die mit den individuell hergestellten Werkzeugen, Modellen 
und sonstigen Formeneinrichtungen hergestellten Artikel nur an den Be-
steller geliefert werden dürfen, können wir die Werkzeuge für den allge-
meinen Gebrauch verwenden. Sofern keine Nachbestellungen innerhalb 
von 5 Jahren nach Auslieferung der letzten Bestellung bei uns eingehen, 
steht es uns frei, die Werkzeuge zu vernichten.

9. Schutzrechte
9.1  Soweit wir Liefergegenstände nach Vorgaben des Bestellers, insbe-

sondere nach Zeichnungen oder Mustern, anfertigen, übernehmen wir 
keine Haftung dafür, dass die Liefergegenstände frei von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter sind. Sollten wir von einem 
Dritten wegen einer Rechtsverletzung im Hinblick auf nach den Vorgaben 
des Bestellers hergestellter Ware in Anspruch genommen werden, so 
ist der Besteller verpflichtet, uns von sämtlichen aus dieser Verletzung 
herrührenden Ansprüchen freizustellen.

9.2  Wir stehen – unbeschadet der Ziff. 9.1 – dafür ein, dass die Liefergegen-
stände frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter 
sind.

9.3  Für den Fall, dass Liefergegenstände entgegen Ziff. 9.2 gewerbliche 
Schutzrechte oder Urheberrechte eines Dritten verletzen sollten, werden 
wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegenstand der-
art abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt 
werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarte 
Funktion erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss eines Lizenzvertra-
ges das Nutzungsrecht verschaffen. 

10.  Eigentumsvorbehalt
10.1  Alle von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben bis zur vollstän-

digen Erfüllung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
gegen den Besteller aus dem Liefervertrag und der mit dem Besteller 
bestehenden Geschäftsbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus 
einem auf diese Geschäftsbeziehung beschränkten Kontokorrentver-
hältnis) sicherungshalber in unserem Eigentum. 

10.2  Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns auf.

10.3  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 
Bezahlung aller gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Greifen Dritte auf die Vorbe-
haltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Besteller diese 
unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informie-
ren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermögli-
chen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusam-
menhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 
zu erstatten, haftet uns hierfür der Besteller.

10.4  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware aufgrund des Eigen-
tumsvorbehaltes heraus zu verlangen (Verwertungsfall). Das Herausga-
beverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir 
sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und 
uns den Rücktritt vorzubehalten. 

10.5  Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des 
Verwertungsfalls (Ziff. 10.4) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und/oder zu veräußern. 

10.6  Wird die Vorbehaltsware vom Besteller verarbeitet, so wird vereinbart, 
dass die Verarbeitung in unserem Namen und für unsere Rechnung als 
Hersteller erfolgt und wir unmittelbar das Eigentum oder – wenn die 
Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das 
Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im 
Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffe-
nen Sache erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb 
bei uns eintreten sollte, überträgt der Besteller bereits jetzt sein künfti-
ges Eigentum oder – im oben genannten Verhältnis – Miteigentum an 
der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns. Wird die Vorbehalts-
ware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder 
untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache 
anzusehen, so übertragen wir, soweit die Hauptsache uns gehört, dem 
Besteller anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in 
Satz 1 genannten Verhältnis. 

10.7  Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller be-
reits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen 
den Erwerber – besteht unsererseits Miteigentum an der Vorbehalts-
ware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an uns ab. Glei-
ches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware 
treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
bei Verlust oder Zerstörung. Wir ermächtigen den Besteller widerruf-
lich, an uns abgetretene Forderungen im eigenen Namen einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlan-
gen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. Wir dürfen die Einzugsermächtigung nur bei Eintritt 
des Verwertungsfalls (Ziff. 10.4) widerrufen.

10.8  Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sa-
chen oder Forderungen auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, 
soweit ihr realisierbarer Wert die Höhe der gesicherten Forderung um 
mehr als 10 % übersteigt.

11.   Gerichtsstand, anwendbares Recht, Abtretungsverbot, 
Wirksamkeit, Daten

11.1  Für alle aus diesem Vertrag unmittelbar oder mittelbar entstehenden 
Streitigkeiten – auch für Urkunden, Wechsel- und Scheckprozesse so-
wie Mahnverfahren – ist unser Sitz in 46047 Oberhausen ausschließ-
licher Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, den Auftraggeber an je-
dem sonst zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. Ist der Auftraggeber 
kein Vollkaufmann, gilt die gesetzliche Regelung. 

11.2  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

11.3  Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

11.4  Soweit in diesen AVL nichts anders bestimmt ist, kann der Besteller 
seine vertraglichen Ansprüche gegen uns nur mit unserer Zustimmung 
an einen Dritten abtreten.

11.5  Wir weisen darauf hin, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach 
§ 28 BDSG zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das 
Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforder-
lich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu übermitteln. 

Stand Mai 2014


